
Parkraummanagement - Gebührenzone Stuttgart-City

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Bewohner/-innen
von Montag bis Samstag von 18:00 bis 22:00 Uhr (Abendtarif)

s
w

Landeshauptstadt
Stuttgart

Ich beantrage die Ausnahmegenehmigung für Monate für das/die Kraftfahrzeug(e) (Kfz) mit
dem/den amtlichen Kennzeichen (maximale Anzahl 3)

_

Ich bin Halter/-in des/der Kfz

Ich bin nicht Halter/-in des/der Kfz - Nutzungsüberlassungserklärung(en) liegt/liegen bei.
Ich versichere, dass das/die angegebene(n) Kraftfahrzeug(e) mir zur ständigen Nutzung überlassen wird/
werden.

Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort Kontaktdaten bei Rückfragen (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Anschrift: Straße, Hausnummer Postleitzahl

Stuttgart

Erstantrag - als Nachweis sind folgende Unterlagen beizufügen:

Folgeantrag (Verlängerung) - notwendige Nachweise liegen der Behörde bereits vor:
bisherige Ausweisnummer /

Datum, Unterschrift Inhaber/-in bzw. Vertretungsberechtigte(r) mit Vollmacht

An die
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für öffentliche Ordnung
Straßenverkehrsangelegenheiten
Eberhardstraße 35
70173 Stuttgart

Die Dienststelle ist wie folgt zu erreichen:
Eberhardstraße 35 (Schwabenzentrum), 2. Stock,
70173 Stuttgart
Telefon 0711 216-91138
Fax 0711 216-98175
E-Mail: parkraummanagement@stuttgart.de

Die Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO befreit von der Verpflichtung, in einem der Teilgebiete der Gebühren-
zone Stuttgart-City von Montag bis Samstag in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr Parkgebühren zu bezahlen.
Zusätzlich muss während dieses Zeitraums die angeordnete Höchstparkdauer von einer Stunde nicht eingehalten
werden. Diese Ausnahmegenehmigung gilt nur innerhalb des Teilgebiets, in dem der/die Bewohner/-in mit Haupt-
wohnsitz angemeldet ist. Dieses Teilgebiet ist auf dem Parkausweis vermerkt. Die Ausnahmegenehmigung löst
keinen Anspruch auf einen Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum aus.

Die Verwaltungsgebühr für die Erteilung dieser Ausnahmegenehmigung beträgt für 3 Monate 37,50 Euro, für
6 Monate 75,00 Euro und für 12 Monate 150,00 Euro.

Der/Die Antragsteller/-in versichert ausdrücklich:
Ein(e) private(r) oder angemietete(r) Stellplatz/Garage steht mir nicht zur Verfügung.
Ich besitze keinen weiteren Parkausweis und werde keinen weiteren beantragen. Mir ist bekannt, dass jede(r) Be-
wohner/-in nur einen Parkausweis erhalten kann, dass falsche Angaben die Einziehung des Parkausweises zur
Folge haben und dass das Parken ohne gültigen Parkausweis als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird. Ich wohne
dauerhaft in der angegebenen Wohnung.

Beispiel:   S - AB 0000

1. Kopie Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2. Falls nicht Halter/-in: Nutzungsüberlassungserklärung(en) des Fahrzeughalters/der Fahrzeughalterin

Stand: März 2016

Sprechzeiten:
Mo bis Fr 08:30 - 13:00 Uhr
Do 14:00 - 15:30 Uhr

Sie 

ur
erreichen uns mit:
bis Haltestelle Stadtmitte
und b bis Haltestelle Rotebühlplatz (Stadtmitte) oder Rathaus
Behindertenparkplatz Tiefgarage Schwabenzentrum
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